
09.11".2023

Wo lfga ng Weinzierl La ndschaftsarch itekte n G m bH

Parkstraße 10

8505L lngolstadt

Stellunenahme als Bürser de nach63Abs.1Satz1
Halbsatz 2 BauGB

zuf
2. Ausleeung der 4. Anderung des Flächennutzungsplanes mit Teiländerune

des Landschaftsplans .,Paketzentrum" der Gemeinde Weicherinq
im Parallelverfahren mit

Vorhabe ner Bebauunps- und G rdnungsolan

,,Paketzentrum Weichering" der Gemeinde WeicherinE

Sehr geehrte Damen und Herren,

Stellungnahme zu den folgenden Themen:

L. Verkehrsuntersuchung ...... S. 2- g

2. Schalltechnische Untersuchung

3. Feinstaubgutachten ..............,.....: S.L4-I7

4. Bebauungsplan - Festsetzungen s.17-L8

5. umweltbericht - Überwachung der erheblichen umweltauswirkungen ..... s. L9

5, Begründung vBP

6.1Abwägung der Lärmsituation ..............,.. ...........,.. S. 20

6.2 Landesentwicklungsplan ............ ....... S, ZO-ZL

6.3 Raumbedeutsamkeit................... ...,.!,i..,.......r........ S. Z1

7



 

 2 

1. Bezug auf Dokument: „Verkehrsuntersuchung – Bericht“ vom 05. Mai 2023  

als Teil der 2. Auslegung mit dem Dateiname 5-03_verkehrsuntersuchung 

Stellungnahme zu den Punkten 

3.  Zukünftiges Verkehrsaufkommen 

4.2.2  Knotenpunkt Biberweg / B16 (KP02) 

6 Verkehrliche Kennwerte 

 

Zu Punkt 3 Zukünftiges Verkehrsaufkommen 

Auf Seite 7 wird die allgemeine 

Verkehrssteigerung für den 

Prognosehorizont auf der B16 ohne 

DHL quantifiziert:  

 

Die Zahlenangaben zu Pkw mit 692 und SV mit 135 sind jedoch nicht konform mit den Differenzen 

der Tabelle 7 zu Tabelle 6 auf Seite 6: 

 

Aus den Tabellenwerten für den Querschnitt 

06 ergibt sich aus den DTV-Werten und den 

SV-Anteilen Werte für Pkw mit 726 und SV 

mit 101 in 24 Stunden: 

 

 

 

Das Dokument ist damit in diesem Punkt inkonsistent. 

 

 

 

» 

» 
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Zu Punkt 4.2.2 Knotenpunkt Biberweg / B16 (KP02) 

Auf Seite 4 werden in Bild 7, rechte Bildhälfte die erlaubten Abbiegevorgänge korrekt angegeben. 

Diese Korrektur erfolgte nach Einwand während der 1. Auslegung. In der Abwägungstabelle 

20230921_abwaegungstabelle_privat wurde der Einwand auf Seite 36 wie folgt gewürdigt: 

 

Dem Bild 5 auf Seite 3 und der 

Beschreibung in Punkt 4.2.2 ist eine 

Anpassung NICHT erkennbar. Der 

Ziel- als auch der Quellverkehr Pkw 

entsprechen gemäß Bild 5 am KP02 

nach wie vor nicht den 

straßenrechtlich erlaubten 

Abbiegevorgängen. 

 

Das Dokument ist damit in diesem 

Punkt fehlerhaft. 

 

 

 

» 
» 
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Zu Punkt 6 Verkehrliche Kennwerte 

In Punkt 3 wird das zukünftige 

Verkehrsaufkommen beschrieben: 

 

 

 

Die dem Dokument einzig entnehmbare Quelle zur Quantifizierung und damit Nachvollziehbarkeit 

zur Ermittlung der verkehrlichen Kennwerte ist die Tabelle 1 unter Punkt 2.2 Verkehrsaufkommen 

des Paketzentrums und die genannte Verteilung gemäß Bild 4 und Bild 5 unter Punkt 2.3. 

 

Die Entwurfsbilligung in der 

Abwägungstabelle 

0230921_abwaegungstabelle_privat 

auf Seite 37 nennt hierzu:  

 

 

Vergleicht man in den Dokumenten vom 19. April 2022 und vom 5. Mai 2023 die verkehrlichen 

Tabellenwerte des Prognose-Plan-Falls, wird eine deutliche Anpassung der nächtlichen 

Verkehrswerte erkennbar. Die Entwurfsbilligung geht somit nicht konform mit der tatsächlichen 

Anpassungen der Unterlagen.  

Eine erneute Prüfung – insbesondere mit dem Hintergrund der neuen Zählung und damit einem 

neuen Analysefall – ist deshalb notwendig: 

Beurteilung/Stellungnahme zur neuen Zählung: 

Die Analysewerte werden auf Plausibilität geprüft, indem sie mit den aktuellen Zählwerten der 

Landesbaudirektion (baysis, Zählung 2021 Link mit der Zählstelle 72339488) abgeglichen werden. 

Der Schwerverkehre (SV) wird für den Querschnitt 06 für die B16 geprüft: 

IG Stolz, Analysefall (5-03_verkehrsuntersuchung, Tabelle 6, S. 6), Zählung Juli 2022:  

Nach IGS, Jul, 2022: 

Lkw-Verkehr am Tag  (06:00 – 22:00 Uhr): 853 Kfz/h · (3,16 % + 8,69 %) · 16 h = 1.617 Lkw 

Lkw-Verkehr in der Nacht  (22:00 – 06:00 Uhr): 148 Kfz/h · (2,43 % + 14,41 %) · 8 h =     199 Lkw 

 

 

» 

» 

» 

» 

https://www.baysis.bayern.de/internet/verdat/svz/zaehlstelle/index.html
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Link zu Zählergebnissen 2021 

Nach Landesbaudirektion Bayern: 

Lkw-Verkehr am Tag  (06:00 – 22:00 Uhr): 767 Kfz/h · (2,8 % + 14,1 %) · 16 h = 2.074 Lkw 

Lkw-Verkehr in der Nacht  (22:00 – 06:00 Uhr): 135 Kfz/h · (3,3 % + 28,4 %) ·   8 h =     342 Lkw 

Abweichung: Die Zählergebnisse der Landesbaudirektion Bayern liegen  

 - für den Tag  um 28 % höher und  

 - für die Nacht  um 72 % höher als die Zählergebnisse er IGS im Jahr 2022. 

Zur Vollständigkeit wird die 1. Zählung von IGS im Jahr 2021 mit abgeglichen: 

Nach IGS, Februar 2021: 

Lkw-Verkehr am Tag  (06:00 – 22:00 Uhr): 855 Kfz/h · (3,08 % + 12,90 %) · 16 h = 2.186 Lkw 

Lkw-Verkehr in der Nacht  (22:00 – 06:00 Uhr): 149 Kfz/h · (5,70 % + 23,84 %) · 8 h =       352 Lkw 

 

Grafisch dargestellt erkennt man die deutliche Abweichung der großen Lkw (p2) bei den aktuell von 

IGS verwendeten Ausgangsdaten (IGS 22) gegenüber der 1. Auslegung (IGS 21) und den Werten der 

letzten Zählung durch die Landesbaudirektion (LBD 21). 

https://deref-1und1-02.de/mail/client/Wz3zc9KnOOA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.baysis.bayern.de%2Fservices%2Fapi%2Fdata%2Fsvz%2FBuchdruck_BY_2021_20230217.xlsx
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Aufgrund der bei großen Lkw mit 2,3 dB(A) höher anzusetzenden Schallleistungspegel (bei 80 km/h), 

wirken sich die zu gering angesetzten Zahlen noch stärker aus. 

Das Verkehrsaufkommen für den Prognose-Null-Fall wird mit einer allgemeinen Verkehrssteigerung 

von 5,6 % bis 2035 ermittelt (Verkehrsuntersuchung, Punkt 3). Unter dieser Annahme ergäben sich 

für den Prognose-Null-Fall die Werte: 

 

Für den Prognose-Planfall werden, wie oben erwähnt, die Tabelle 1 des Verkehrsgutachtens und die 

dort beschriebene Aufteilung des Verkehrs für den DHL-Verkehr verwendet. 

Hinweise:  

- Die Tabelle 1 ist die einzige Quelle für die Quantifizierung des DHL-Verkehrs. Davon abweichende 

Verkehrswerte als Grundlage für die Ermittlung der verkehrlichen Kennwerte, wären deshalb nicht 

nachvollziehbar und damit nicht akzeptabel.  

- Die Tabelle 1 beinhaltet den DHL-Verkehr bei Auslastung. Sollten für die Lärmberechnung andere 

Verkehrswerte zugrunde gelegt werden, so sind diese im Dokument anzugeben. Eine ganzjährige 

Auslastung des Paketzentrum wäre dann jedoch nicht rechtens, da die für die Genehmigungs-

unterlagen (Lärmgutachten) zugrundeliegenden verkehrlichen Kennwerte nicht mehr stimmig wären. 

Der Vergleich der Tabellenwerte Prognose-Null-Fall und Prognose-Planfall ergibt, dass 80 % der DHL-

Lkw der Kategorie p2 zuzuordnen ist. 

Aus der Tabelle 1 ergeben sich auf dem Querschnitt 06 damit folgende DHL-Schwerverkehre 

am Tag:  1.569 · 60 % · 6 / 7 = 807 DHL-Lkw insgesamt, mit Kategorie p1 = 169 und p2 = 638 

in der Nacht:  1.021 · 60 % · 6 / 7 = 525 DHL-Lkw insgesamt, mit Kategorie p1 = 110 und p2 = 415 

Anmerkung: Der Faktor 6 / 7 ist notwendig, da der DTV-Wert für alle Tage der Woche gemittelt wird, 

d. h. der Sonntag ohne DHL-Verkehr verringert rechnerisch den Lärm, der werktags zu erwarten ist.  

Diese Absolutwerte sind den Werten des Prognose-Null-Falls zuzurechnen und ergeben so den 

Prognose-Planfall (PPF) basierend auf der Zählung der Landesbaudirektion (LBD) und der 1. Zählung 

IGS (IGS 21): 
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LBD 21, PPF, tagsüber:  Kategorie p1 = 363 + 169 = 532  und Kategorie p2 = 1.827 + 638 = 2.465 

LBD 21, PPF, nachts:  Kategorie p1 = 38 + 110   = 148  und Kategorie p2 = 324 + 415    =     739 

IGS 21, PPF, tagsüber:  Kategorie p1 = 445 + 169 = 614  und Kategorie p2 = 1.864 + 638 = 2.502 

IGS 21, PPF, nachts:  Kategorie p1 = 72 + 110   = 182  und Kategorie p2 = 300 + 415    =     715 

Aus der jetzigen Auslegung könne für den Prognose-Planfall folgende Werte entnommen werden: 

  

Nach IGS, Prognose-Planfall: 

Lkw-Verkehr am Tag  (06:00 – 22:00 Uhr): 969 Kfz/h · (4,22 % + 11,38 %) · 16 h = 2.419 Lkw 

Lkw-Verkehr in der Nacht  (22:00 – 06:00 Uhr): 235 Kfz/h · (4,39 % + 31,48 %) · 8 h =       674 Lkw 

 

Es wird die deutliche Abweichung der aktuellen Prognosezahlen zu den Werten ersichtlich, die sich 

aus den offiziellen Zahlen der Landesbaudirektion und der 1. Zählung der IGStolz ergäben.  

 

Die aktuell verwendeten Lkw-Zahlen sind im Mittel tagsüber 26 % und nachts 32 % höher 

anzusetzen.  

Eine Quellenangabe für die allgemeine Verkehrssteigerung ist nachzureichen.  

Das Ergebnis und die Beurteilung unterstützend, wird auf die Diskrepanz hinsichtlich des zu 

erwartenden Verkehrs zwischen dem Feinstaubgutachten und dem Verkehrsgutachten hingewiesen: 
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Auf Seite 14 des Feinstaubgutachtens wird der Verkehr auf der B16 ohne DHL angegeben: 

Auf Seite 6 in Tabelle 7 des Verkehrsgutachtens wird der Verkehr auf der B16 ohne DHL angegeben 

(Prognose-Null-Fall): 

 

Vergleich: Anmerkung: Die Werte des 

Feinstaubgutachtens sind auf 7 Tage 

umgerechnet (Faktor 6/7) 

  

Die Abweichung des Schwerverkehrs innerhalb der Gutachten deckt sich genau mit der in dieser 

Stellungnahme im Mittel festgestellten Abweichung.  

 

Die Ermittlung der verkehrlichen Kennwerte hat plausibel und einer Prüfung standhaltend zu 

erfolgen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

» 

» 
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2. Bezug auf Dokument: „Schalltechnische Untersuchung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

vom 12. Mai 2023  

als Teil der 2. Auslegung mit dem Dateiname 5-04_schalltechnische-untersuchung 

Stellungnahme – Allgemein und zu den Punkten: 

5.6.1  Beurteilungsansätze 

6  Verkehrslärm 

 

Allgemein:  

An mehreren Stellen wurden kritische Anmerkungen aus der 1. Auslegung vom 20. April 2022 des 

TÜV Rheinland entfernt oder entschärft. Dies entspricht nicht der neutralen Position, die der TÜV 

Rheinland bei der Verfassung eines Gutachtens einzunehmen hat. Beispiele: 

Punkt 4.3 Verkehrslärm: 

1. Auslegung S. 23:   

 

2. Auslegung S. 23 entfallen 

 

1.  Auslegung S. 23, 24:  

 

 

 

2. Auslegung S. 23, 24:   

 

 

 

Der Informationsgehalt wurde zudem wesentlich reduziert: 

Anhang 3 Geräuschimmissionen Verkehrslärm 

Die Tabelle auf S. 173 der 1. Auslegung A3.3 Straßenverkehr (ausschließlich B16) ist entfallen. Damit 

leidet die Nachvollziehbarkeit der aus den verkehrlichen Kennwerten errechneten Lärmimmissions-

werte.  

Zu Punkt 5.6.1 Beurteilungsansätze 

S. 45: 

 

 

 

» » 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
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Einwand: Eine gleichmäßige Verteilung des Windes entspricht NICHT den örtlichen Gegebenheiten. 

Das wurde bereits in der ersten Auslegung bemängelt: 

Private-Stellungnahme-03,  

S. 6:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwurfsbilligung im Dokument 

20230921_abwaegungstabelle_privat 

auf S. 18/19 besagt: 

 

 

Die Abwägung geht fehl – Begründung: 

Für die Beurteilungspegel sind die Absolutwerte im Vergleich mit den Immissionsrichtwerten 

entscheidend. In Tabelle 5.6 auf S. 47 des Dokuments 5-04_schalltechnische-untersuchung sind die 

nächtlichen Beurteilungspegel des Gewerbelärms aufgeführt. Die Differenz zwischen den 

berechneten Beurteilungspegeln und Immissionsrichtwerten ist an den Immissionsorten Io 10, Io 11 

und Io 12 gleich 0 dB(A), d. h. der Grenzwert ist erreicht. 

Die Lage der genannten Immissionsorte östlich vom geplanten Betriebsgelände erfordert die 

Berücksichtigung der tatsächlichen Windverteilung: 

Das Dokument 5-07-1_analyse-zu-feinstaubbindung untermauert auf 

S. 19 die Windverteilung in der oben genannten Stellungnahme. Eine 

korrekte Einberechnung der meteorologischen Korrektur ist damit 

wesentlich. 

 

 

 

» 
» 
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Technische Fachinformation 

Zur Anwendung der 

meteorologischen Korrektur 

Cmet nach Nr. A.1.4  

TA Lärm, LUBW 

Landesanstalt für Umwelt 

Baden-Württemberg, Februar 

2021 nennt für die genannte 

ISO C0-Werte nach einem 

vereinfachten Verfahren: 

 

 

 

 

 

Der unter dem Link aufgeführten Verteilung der Windrichtungen in Weichering ist zu entnehmen 

(siehe auch Grafik auf vorheriger Seite), dass der Anteil an der schallausbreitungsgünstigen 

Wetterlage über 60 % beträgt. Der C0-Wert ist demnach 0 dB und nicht der vom TÜV Rheinland 

genannte Wert von 2 dB. 

Die Bestimmung des meteorologischen Korrekturwertes ist zu korrigieren.  

 

Infolgedessen sind insbesondere die nächtlichen Immissionswerte der kritischen Immissionsorte im 

Immissionsgebiet 2 – Weichering (Außenbereich) mit Io 10 bis Io 14 als richtwertüberschreitend 

anzusehen. 

Zu Punkt 6 Verkehrslärm 

Bezugnehmend auf die Stellungnahme zur Verkehrsuntersuchung 5-03_verkehrsuntersuchung sind 

die der Verkehrsuntersuchung der Firma IGS entnommenen Verkehrsdaten nicht schlüssig. 

Das Ergebnis der Stellungnahme bzgl. Verkehrsuntersuchung unterstützend, wird auf die Diskrepanz 

hinsichtlich des zu erwartenden Verkehrs zwischen dem zuvor erwähnten Feinstaubgutachten und 

dem Verkehrsgutachten hingewiesen: Auf Seite 14 des Feinstaubgutachtens wird der Verkehr auf der 

B16 ohne DHL angegeben: 

» 

» 

https://de.weatherspark.com/y/70262/Durchschnittswetter-in-Weichering-Deutschland-das-ganze-Jahr-%C3%BCber
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Auf Seite 6 in Tabelle 7 des Verkehrsgutachtens wird der Verkehr auf der B16 ohne DHL angegeben: 

 

Vergleich: Anmerkung: Die Werte des 

Feinstaubgutachtens sind auf 7 Tage 

umgerechnet (Faktor 6/7) 

   

Aufgrund 

a) des Ergebnisses in der Stellungnahme zur Verkehrsuntersuchung und 

b) der gleichen Abweichung der in den Gutachten verwendeten Daten zum lärmrelevanten 

Schwerverkehrs, ist die Lärmpegelberechnung auf plausible verkehrliche Kennwerte, die einer 

Prüfung standhalten, aufzubauen. 

Dabei ist zu beachten: 

Auch ohne gesetzliche Regelung der Lärmsanierung ist es nicht zulässig, Grundrechte zu beein-

trächtigen. Zu hohe Lärmeinwirkungen können als „schädliche Umwelteinwirkungen“ das Recht auf 

körperliche Unversehrtheit (Art. 2 GG) oder die Nutzung des Eigentums (sog. eigentumsrechtlicher 

Eingriff nach Art. 14 GG) und somit Grundrechte beeinträchtigen. Wenn sich infolge eines Verkehrs-

wege-Neubau- oder -Umbauvorhabens Gesamtbeurteilungspegel in gesundheitlich bedenklicher 

oder in eigentumsrechtlich kritischer Höhe weiter erhöhen, wären nach Auffassung des Bundesver-

waltungsgerichtes [24] „unterschiedliche Lösungen“ denkbar, „um einen verfassungskonformen 

Zustand zu gewährleisten. Dazu könnte die Pflicht zählen, das neue Vorhaben zu unterlassen oder die 

Vorbelastung durch eine gleichzeitig eingeleitete Lärmsanierung zu verringern.“ 

Quelle: Schall- und Erschütterungsschutz im Planfeststellungsverfahren für Landverkehrswege, 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand 0.2007 

Siehe hierzu: 

Urteil des Bayer. Verwaltungsgerichtshofes vom 20.06.1996, Az. 20 B 92.1055 (behandelt den 

Anspruch auf Schallschutz an der Strecke Nürnberg –Marktredwitz bei Lauf) 

Urteil des Bayer. Verwaltungsgerichtshof es vom 18.07.1996, Az. 8 C 5 96.1612 [22] (Klage gegen den 

Sofortvollzug der Planfeststellung der Südtangente Ochsenfurt) 

 

 

 

» 

» 
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Allgemein wird wie bereits auf S. 1 dieser Stellungnahme aufgezeigt, die auch hier nicht neutral 

wirkende Einschätzung des TÜV Rheinland gerügt.  

 

So heißt unter 6.3.2 auf S. 76: 

 

 

 

 

Und auf S. 77:  

 

 

Für die Relativierung der Lärmzunahme wird der Schienenverkehr wohlwollend mitbetrachtet. Die 

Tabelle A 3.2 Straßenverkehr (ausschließlich Straßen) im Anhang 3 auf S. 196/197 zeigt, dass an allen 

Immissionsorten in Maxweiler die nächtliche Lärmzunahme nur durch den Straßenverkehr 4 – 5 dB 

beträgt. Nur durch die Einberechnung der dominanten Lärmspitzen durch den Bahnverkehr, kommen 

die in Tabelle A 3.1 aufgeführten, teilweise deutlich geringeren Lärmzunahmen, zustande. 

Angesichts von nächtlichen straßenbedingten Lärmpegeln im Immissionsgebiet Maxweiler, die den in 

der BImSchV genannten nächtlichen Grenzwert von 49 dB an 74 % der Immissionsorte überschreiten, 

darf die mehr als wesentliche zunehmende Lärmbelastung der Bürger, durch einen unabhängigen 

Prüfer nicht durch eine inkonsequente Deutung des Bahnverkehrs relativiert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

» 

» 

» 
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3. Bezug auf Dokument: „Analyse zur Feinstaubbindung der Bauwerksbegrünungen beim 

Bauvorhaben DHL-Paketzentrum Weichering“ vom 02. Mai 2023  

als Teil der 2. Auslegung mit dem Dateiname 5-07-1_analyse-zu-feinstaubbindung 

Beurteilung Emissionsausbreitung 

In der Einleitung heißt es: 

Einwand: Die vorherrschende Windrichtung spricht für den zusätzlichen Eintrag von Luftschadstoffen 

in die östlich des Paketzentrums gelegenen Siedlungsgebiete und den Kernort selbst. 

Zur Beurteilung der Strecke, die die Emissionen bis zur Sedimentation zurücklegen können, ist die 

Sinkgeschwindigkeit der Partikel abzuschätzen: 

Die Sinkgeschwindigkeit 𝑣𝑠 wird nach der Gleichung aus S. 50 im Schlussbericht „Reifenabrieb – ein 

unterschätztes Umweltproblem?“ (Januar 2021, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-

struktur) bestimmt  

   𝑣𝑠 = 0,0308 ∙ 106 ∙ 𝑑𝑎
2 𝜌 

 𝑑𝑎 gleich aerodynamischer Durchmesser    𝜌 gleich Dichte des Partikels      

Für die Grobpartikel wird ein mittlerer Durchmesser von 250 m angesetzt, für PM10 10 m. 

Bei einer Partikeldichte von 950 kg/m³ (Kautschuk) ergeben sich die Sinkgeschwindigkeiten: 

vPM10 = 3 mm/s und v250 = 1,8 m/s 

Es wird der große Einfluss der Partikelgröße deutlich. Die Grobpartikel, die die Schallschutzwand 

überwinden, sedimentieren demnach bei den oben genannten Windgeschwindigkeiten nach 35- 45 

Metern. Eine Beeinträchtigung der Siedlungsgebiete ist für Grobpartikel demnach nicht zu erwarten. 

Gesundheitlich ungleich bedenklicher und weit mobiler ist der PM10-Anteil. Bei den oben genannten 

Windgeschwindigkeiten sinkt der PM10-Feinstaub pro 100 Meter zwischen 3 und 5 cm ab. Das 

Potential des Transports über weite Entfernungen wurde zwar auf S. 18 im letzten Absatz 

angesprochen, jedoch nicht weiter bestimmt. Aus der Tabelle 5 auf Seite 14 kann der PM10-Anteil 

mit ca. 5 % berechnet werden. Dies entspricht der Angabe auf S. 18 letzter Absatz. 

 

» 

» 
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Bestimmung der Grundbelastung 

Wie der Erläuterung zur Tabelle 6 auf Seite 14 zu entnehmen ist, wurde der DHL-Verkehr auf der 

B16 NICHT mitbetrachtet - zur Beurteilung der Emissionsänderung durch das Bauvorhaben stellt 

dies ein Defizit dar. 

Einen konkreten Rechenfehler weist die Tabelle 7 auf, die die Grundbelastung durch die B16 für eine 

Teilstrecke quantifiziert. Die jährliche Feinstaubmenge in Tabelle 7 enthält die km-bezogenen 

Emissionen und nicht die in der Tabellenbezeichnung angebe Teilstück-Emission – die Werte wurden 

nicht mit 5,8 multipliziert.  

 

Die Grundbelastung am Beispiel des Teilstücks ist damit nicht korrekt wiedergegeben. 

 

Für die korrekte Bestimmung der Grundbelastung werden im Folgenden die Verkehrsströme und die 

Emissionen zwischen den kommunalen Grenzen der Gemeinde berechnet. 

 Anmerkungen: 

- Die Emission pro km ist der Tabelle 5 auf S. 14 entnommen. 

- Der Verkehr auf B16 ohne DHL ist der Tabelle 6 auf S. 14 entnommen. 

- Die Strecken mit DHL wurden anhand der Werte in Tabelle 2 auf S. 11 und den Angaben zur      

  Verkehrsaufteilung im Verkehrsgutachten bestimmt. Die Umrechnung auf 7 Tage (DTV) erfolgte mit   

  dem Faktor 6/7. 

- Die Streckenangaben wurden mittels geoportal.bayern.de bestimmt 
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Es ergibt sich auf dem Gemeindegebiet eine Zunahme der Partikelemissionen um 2,9 Tonnen je Jahr. 

Das entspricht einer Zunahme gegenüber ohne Paketzentrum um 32 %.  

Beurteilung der vegetationsbedingten Sedimentation 

Die jährliche Aufnahme durch die Bauwerksbegrünung (Dach und Fassade) wird in Tabelle 11 auf 

Seite 17 mit 140 kg angegeben. Dies entspricht 4,8 % der DHL-Emissionen und ist somit nicht von 

relevantem Einfluss. Zudem bleibt im Gutachten völlig unerwähnt, dass der Zeitraum mit den 

höchsten Emissionen zwischen KW 44 und KW 02 (s. S. 11) in die Vegetationspause fällt.  

Nur zwei der 12 Kletterpflanzen behalten im Winterhalbjahr die Blätter. Der reduzierende Effekt der 

vertikalen Begrünung reduziert sich damit im Winterhalbjahr deutlich. Zudem ist die Transpiration 

und damit der Effekt auch bei immergrünen Pflanzen im Winter stark reduziert. 

 

Inwieweit die dominierende Rolle der Dachbegrünung im Winter erhalten bleibt, ist abhängig von der 

Bepflanzung. Die Substratschicht mit 6 cm INKLUSIVE Drainageschicht auf der Frachthalle (siehe 

Planungsunterlage 2-2_bebauungsplan_festsetzungen_20230921, S. 3), bietet der in Tab. 10 als 

„artenreiche Kraut-Gras-Sedum-Vegetation“ beschriebene Begrünung nicht die notwendigen 

Voraussetzungen: 

 Quelle: Bundesverband GebäudeGrün e. V., www.gebaeudegruen.info 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass für die beschriebene Frachthallen-Begrünung eine durchwurzel-

bare Aufbaudicke von mind. 10 cm notwendig wäre. Die genannten 6 cm inklusive Drainageauflage 

ist selbst für eine Moos-Sedum-Begrünung suboptimal. 

In der Phase mit maximaler Feinstaubemission entfällt somit auch die angenommene Bindung und 

damit erleichterte Sedimentierung der Feinstaubs durch Effekte der Vegetation. 

» 

» 

Die Einschätzung auf Seite 19/20 ist im Winterhalbjahr mit trockener Luft und ohne Verdunstungs- 

leistung des Laubwaldbestandes ebenfalls nicht schlüssig: 

http://www.gebaeudegruen.info/
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Beurteilung der Feinstaub-Immission 

Der PM10-Anteil mit > 5 % entspräche bei einer Zunahme um 2,9 Tonnen Partikel-Emissionen einer 

PM10 (Feinstaub)-Menge von 140 kg je Jahr (siehe Emissionsgrundbelastung oben).  

Die zuvor ermittelten Sinkgeschwindigkeiten von 3 bis 5 cm je 100 Meter bei durchschnittlichen 

Windstärken macht deutlich, dass der Ort Weichering komplett im Einflussbereich der 

Feinstaubemission (PM10-Anteil) liegt. Auf S. 18 des Gutachtens ist zu lesen: 

Das Gutachten bestätigt damit, dass die Emission des PM10-Anteils zu einer Verschlechterung der 

Atemluft im Siedlungsgebiet führen wird, da der Wind diese (wie unter Beurteilung der 

Emissionsausbreitung nachgewiesen) auch in Siedlungsgebiete trägt.  

Die abschließende Abschätzung der vollständigen Sedimentation noch vor den Siedlungsgebieten 

ist somit nicht korrekt und das Gutachten in sich nicht schlüssig.  

Zudem weist das Gutachten fachliche Lücken und rechnerische Mängel auf.  

 

4. Bezug auf Dokument: 2-2_bebauungsplan_festsetzungen_20230921 

Thema Photovoltaik 

Auf S. 2 unter Punkt 2.5 wird die Nutzung der Dachfläche für die Energiegewinnung in Kombination 

mit extensiver Dachbegrünung nicht flächig festgelegt. In 20230921_abwaegungstabelle_privat heißt 

es hierzu auf Seite 6: 

 

 

 

 

 

 

 

Einwand: 

Die Dachfläche der Frachthalle ist mit Inbetriebnahme des Paketzentrums flächig, wie in Punkt 2.5 

beschreiben und wie in 3-01_uebersichtslageplan-vep zeichnerisch festgelegt, abzüglich 

Abstandsflächen und Flächen für technische Aufbauten mit Photovoltaik auszustatten. Durch 

Nutzung der Dachflächen für regenerative Stromgewinnung ist der Druck auf landwirtschaftliche 

Flächen zu mindern. Die für eine zukünftige Nutzung vorbereitende Ausstattung genügt nicht! 

Weiter wird hinsichtlich Dachfläche bemängelt:  

» 

» 

» 

» 
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Thema Dachbegrünung 

Auf S. 3 unter Punkt 4.4 heißt es: 

Für die beschriebene Vegetation ist die durchwurzelbare 

Substratschicht, die mit 6 cm INKLUSIVE Drainageschicht 

angegeben ist, völlig zuzureichend.  

Forderung: Für eine Kraut-Gras-Sedum-Vegetation sind 

mindestens 10 cm durchwurzelbares Substrat, d. h. ohne 

Drainageschicht, notwendig (siehe Tabelle auf Seite 16 in 

dieser Stellungnahme).  

 

Sollte wie auf S. 28 in 2-5_begruendung-vbp beschrieben 

der Aufbau nicht möglich sein, ist die Bezeichnung der 

Vegetationsform auf  

- Moos-Sedum-Begrünung bei weniger als 6 cm 

durchwurzelbare Substrattiefe 

- Sedum-Moos-Kraut-Begrünung bei 6 cm durchwurzelbare 

Substrattiefe  

zu ändern.  

Eine entsprechende Anpassung der Analyse zur Feinstaubbindung der Bauwerksbegrünungen (5-07-

1_analyse-zu-feinstaubbindung) muss in diesem Fall erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

» 

https://www.dachbegruenung-

ratgeber.de/wichtigste-produkte-

dachbegruenung 

https://www.dachbegruenung-ratgeber.de/wichtigste-produkte-dachbegruenung
https://www.dachbegruenung-ratgeber.de/wichtigste-produkte-dachbegruenung
https://www.dachbegruenung-ratgeber.de/wichtigste-produkte-dachbegruenung
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5 Bezug auf Dokument: 4-1_umweltbericht 

Thema Überwachung 

Auf S. 82 wird die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen festgelegt: 

 

Einwände: 

- Die Verkehrsüberwachung der ND18 ist Teil der Lärmreduktion und damit wesentlich für die 

Einhaltung der Grenzwerte (siehe auch 2-5_begruendung-vbp S. 49). Eine Überwachung auf 

das erste Jahr der Inbetriebnahme des PZ zu begrenzen ist deshalb unzureichend. Eine unbe-

fristete Überwachung ist notwendig und die Anzahl der Messungen pro Jahr festzulegen. 

- Die Überprüfung der Verkehrsmengen, der Feinstaubbelastung und der Lichtemission darf 

nicht durch die Verantwortlichen, der im Rahmen der Bauleitplanung erstellten Gutachten 

erfolgen. Die Unabhängigkeit der Kontrolle ist sicherzustellen. 
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6 Bezug auf Dokument: 2-5_begruendung-vbp 

6.1 Thema Abwägung der Lärmsituation 

Auf S. 51 ist unter Punkt 9.4.4 Abwägung der Gesamtlärmsituation zu entnehmen: 

Diese Aussage verharmlost die Werte im Anhang 3 in den Tabellen A 3.1 und A 3.2 der 

Schalltechnischen Untersuchung 5-04_schalltechnische-untersuchung 

Das nebenstehende Diagramm zeigt die 

Verteilung der 36 Immissionsorte in 

Weichering und Maxweiler aufgeteilt auf die 

Lautstärkebereiche im Nachtzeitraum. 

Es wird deutlich, dass bei den meisten 

Immissionsorten der Grenzwert, der in der 16. 

BImSchV für Wohngebiete im Nachtbereich 

aufgeführt ist, deutlich überschritten wird. 

 

 

 

 

Forderung:  Die Lärmsituation ist den zu erwartenden Lärmpegeln entsprechend gebührend zu 

bewerten. Die Bundesimmissionsschutzverordnung ist nicht in den Abwägungsprozess der 

Gemeinde einzubeziehen, da sie der tatsächlichen Lärmsituation - ob mit oder ohne 

Schienenverkehr – nicht gerecht wird. 

 

6.2 Thema Landesentwicklungsplan 

Auf S. 57 ist unter Punkt 15.1 zum Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern 2020 zu entnehmen: 

 

» » 

G
re

n
zw

e
rt

 

» 

» 



Der Einwand in der Stellungnahme private-stellungnahme-03 unter Punkt 1 wird erneut aufgegriffen.
ln der Entwurfsbilligung heißt es bzgl.

Einwand zur 1. Auslegung (frühzeitige

öffentliche Beteiligung):

Zu 1:
)) Die Regiarung von Oberbayem bestittigf in ihrer Etellungnahma

zum gegenständlichen Bauleitplanverfahren vom 24.06.2A22,
dass die 816 die erforderlichEn Anforderungan als Zubringer anr
BAB Ag erftillt, godass die Ausnahme vom Anbindegabot hier An-
wendung finden kann und das Anbindagebcil der Planung folglich
nicht entgegensteht. Db Fesüeguqgen dar Regierung von
Obsüayem sind dabei aus den rechtlichen Gegebenheiten {Lan-
desentwicklungsprogramm und Raumordnsngsg$etz) abgeleitet
und geben die kommunale Eauleitplanung als Planungsinstru-
rnent zur UmseEung des Vorhabens vor, so dass eine raumord-
nerische Uberpüfung des Vorhaben* entbehdich ist.

Die 816 dient insgesaml alsZubringer zum geplanten Paketzent-
rum Weichering. Oabei werden 600/o des Verkehrs vom Vorhaben-
standort nach Osten direk zur BAB Ag Ansctrlussstdle Manching
f,ießen. 4$o/odesVerkehrs richten sich ebenfalfs auf der 816 nach
Westen über Donauwörlh zur 82 als Zubringer nach Augsburg
oder nach Gl)rüurganr furbindung an die BAB A8, Somitwerden
ausschließliclr ausreidrend leistungsfähigs Bundes- und Bundes-
femstraßen für den Verteifue*ehr genuEt. ((

Die Konformität des Bauvorhabens mit dem LEP Bayern wird weiterhin nicht gesehen.

6.3 Thema Raumbedeutsamkeit

Einwand: Die Überprüfung der erheblichen Raumbedeutsamkeit liegt nicht vor. Das wurde bereits in

der ersten Auslegung bemängelt. ln der Entwurfsbilligung heißt es dazu:

r _ )) Die FesüegungE{l der Regierung von
Oberbayern sind dabei aus den rechtlichen Gegebenheiten (Lan-
desentwicklungsprogramm und Raumordnungsgesetz) abgeleitet
und geben die kommunale Bauleitplanung als Planungsinstru-
ment zur Umsetzung des Vofiabens vor, so dass ei,re raqmord-
nerische Überprüfung des Vorhabens entbehrlich ist. ((

Die erheblich Raumbedeutsamkeit wird weiterhin gesehen.

Verfasser i. V. der Bl Paketzentrum Weichering
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